
 
 
 

-Beschlussvorlage- 
Amt, Sachbearbeiter, Geschäftszeichen: 

Bauamt, Wencke Heß 

Tagesordnungspunkt: 

Antrag auf Baugenehmigung gem. § 49 LBO des Zweckverbands SBBZ-Elztalschule auf 
Brandschutzmaßnahmen mit Nutzungsänderungen in Lern-Bereiche und Anbau einer Stahl-
Außentreppe sowie Energetische Sanierung auf dem Flurstück 127/3, Gemarkung Bleibach - 
Unbeplanter Innenbereich gem. § 34 BauGB 

Datum Gremium Zuständigkeit Öffentlichkeitsstatus 

  Technischer Ausschuss Beschlussfassung öffentlich 

 
 
 

Sachverhalt: 

 

Der Zweckverband SBBZ-Elztalschule plant die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sowie 
eine Energetische Fassadensanierung.  
 
Konkret werden im EG und OG die Umnutzung in sogenannte Lern-Bereiche geplant, diverse not-
wendige Brandschutzmaßnahmen im Innenbereich, ein zweiter baulicher Rettungsweg aus dem 
OG über eine Stahl-Außentreppe, die Energetische Fassadensanierung mit Fenstertausch sowie 
Sonnenschutz und WDVS. Die Süd-Westfassade wird derzeit nicht verändert.   
 
Im Kern der Baugenehmigung stehen bautechnische Veränderungen, die der Technische Aus-
schuss nicht zu genehmigen hat.  
 
Lediglich die Nutzungsänderung sowie der Anbau einer Stahl-Außentreppe sind für den Techni-
schen Ausschuss für die Entscheidungsfindung relevant.  
 
Bauplanungsrechtlich ist das Bauvorhaben nach § 34 BauGB dem Innenbereich zuzuordnen.  
 
Gründe, dem Bauvorhaben das Gemeindliche Einvernehmen zu versagen, sieht die Verwaltung 
nicht.  
 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Technische Ausschuss erteilt dem Bauvorhaben das Gemeindliche Einvernehmen.  
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 



 

 

Bereits im Rahmen der Haushaltsberatung für den Haushalt 2023 wurden durch den Gemeinderat 
die anteiligen Kosten für die Baumaßnahmen genehmigt.  
 
 
 

Ökologische Auswirkungen: 

 

Die Energetische Fassadensanierung wirkt sich positiv auf die Umweltbilanz aus. 
 
 
 
Bauvorlagen 
 






